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Mit Quartiersgaragen 
Freiräume schaffen
Förderung für Ihre Kommune

€

Regierungspräsidium Stuttgart

E-Mail: abteilung4@rps.bwl.de

Telefon: 0711/904-1 40  01

Regierungspräsidium Karlsruhe

E-Mail: abteilung4@rpk.bwl.de

Telefon: 0721/926-33   52

Regierungspräsidium Freiburg

E-Mail: abteilung4@rpf.bwl.de

Telefon: 0761/208-44  60

Regierungspräsidium Tübingen

E-Mail: abteilung4@rpt.bwl.de

Telefon:07071/757-34  02

Mit der Förderung durch das Landes  -
gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
(LGVFG) unterstützt das Land Baden-
Württemberg seine Landkreise, Städte 
und Gemeinden sowie Verkehrsunter-
nehmen beim Bauen, Aus- und Um-
bauen ihrer Ver kehrs infrastruktur. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Maßnah-
men, die die Verkehrswende hin zu 
einer klima-, menschen- und umwelt-
freundlichen Mobilität vorantreiben. 

Dieser Flyer gehört zu einer Serie aus 
mehreren Flyern, die erklären, wofür 
und wie die Förderung in Anspruch 
genommen werden kann.



Angaben zur Höhe der Förderung
Das Land fördert bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen 

Bau-, Grunderwerbs- und Netzanschlusskosten und gewährt 

eine Planungskostenpauschale von 10 Prozent dieser Investiti-

onen (aufgrund der Pandemie vorübergehend auf 15 Prozent 

erhöht).

Bei besonders klimafreundlichen Vorhaben werden bis zu  

75 Prozent der zuwendungsfähigen Investitionskosten er-

stattet.

Programmanmeldung
Vorhaben im Bereich Kommunaler 

Straßenbau (KStB) können Sie in 

der Regel bis zum 31. Oktober für 

das Folgejahr anmelden. Bei ent-

sprechender Begründung ist auch 

eine unterjährige Programmaufnah-

me möglich.

Was wird gefördert?  
Um Straßen und Plätze lebenswerter zu gestalten und ihren 

Bürgerinnen und Bürgern mehr Raum zum Radfahren und 

Zufußgehen zu geben, benötigen Kommunen Platz. Um die-

sen Platz zu schaffen, müssen Parkplätze reduziert und in 

Quartiersgaragen verlagert werden. Im Rahmen des Lan-

desgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) för-

dert das Land Baden-Württemberg daher die Errichtung von  

Quartiersgaragen. In diesen können auch Parkplätze mit La-

deinfrastruktur gebündelt und verschiedene Mobilitätsfor-

men vernetzt werden, beispielsweise durch das Einrichten 

von Fahrradabstellplätzen oder Car- und Bikesharing-Plätzen.

Durch die Bündelung von Park-

plätzen und Ladeinfrastruktur 

wird der Straßenraum vom 

ruhenden Verkehr entlastet.

Die Quartiersgaragen sollen 

auch Stellplätze für Fahrräder 

enthalten, die mit gefördert 

werden können.

Car- und Bikesharing-Angebote 

können den Bedarf an privaten 

Pkws reduzieren. Daher be-

zuschusst das Land zugehörige 

Parkflächen in Quartiersgaragen.

Wer kann Fördermittel erhalten?
› Gemeinden und Landkreise

› Kommunale Zusammenschlüsse, insbesondere Zweck-

verbände

› Bevollmächtigte kommunale Baulastträger bei  

baulastträgerübergreifenden und zusammenhängenden 

Maßnahmen

Antrag stellen und loslegen
1. Melden Sie Ihre Maßnahmen zur Aufnahme in das 

Förderprogramm an. 

2. Stellen Sie nach erfolgreicher Aufnahme in das Pro-

gramm innerhalb von drei Jahren einen Förderantrag. 

3. Nach der Bewilligung des Antrags kann der Bau bzw. 

die Umsetzung beginnen.

Die Anmeldung und den Förderantrag richten Sie bitte an 

das zuständige Regierungspräsidium, das Sie gerne bera-

tend unterstützt.

Wenn Ihr Einzelvorhaben unterhalb der Bagatellgrenze 

liegt, können Sie mehrere kleine Vorhaben bündeln.

Q U A R T I E R S G A R A G E N Q U A R T I E R S G A R A G E N Q U A R T I E R S G A R A G E N

Infos und Antragsunterlagen
vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/ 
foerderprogramme/lgvfg

rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wirtschaft/ 
foerderungen/fb88/strassenbau-kommunal

Vorhaben   
bis 31.10.  
einreichen!

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/
foerderprogramme/lgvfg
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/
foerderprogramme/lgvfg
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wirtschaft/foerderungen/fb88/strassenbau-kommunal
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wirtschaft/foerderungen/fb88/strassenbau-kommunal

